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Abänderung der Unordnung
über das Subntisslonswesen bei der Direktion

der eidgenössischen Bauten.
(S3unbe§rat§befcf)Iitfi uotn 23. IMtj 1920.)

der Strt. 1 ber Berorbnung oom 29. dezentber 1917
betreffenb baê Submiffion§wefen bei ber direftion ber
eibgettöffifchen bauten erhält folgenbe Raffung:

Slrt. 1. Bauarbeiten unb Sieferungen ju ben eibge-

nöffifc^en bauten werben in ber Siegel auf ©ruttb einer
öffentlichen Slu§fchreibung oergeben. Bott einer folrfjeti
fattn abgefehen werben :

a) wenn ber Söert ber betreffenben Arbeiten ober
Sieferungen auf nic£)t mehr al§ 15,000 gr. oer=

anfragt ift;
(b. biâ tr. unoeränbert) ;

Ii) wenn e§ fiel) um Umbauten ober anbere Arbeiten
fjanbelt, bie jum großen S£eil im daglolpi au§ge=

fiifjrt werben müffen unb nur an Bewerber oer=
geben werben fönnen, bie am Ort ber Bauaus>=

füt)rung anfäffig finb;
i) wenn oorauêjufeljen ift, bafj bei einer öffentlichen

Submiffion nur ein gemeinfame§ Angebot be§ be=

treffenben Beruféoerbanbeâ ober nur eine Steide
gteidjtautenber Angebote eingereicht würben.

Oerkebrsweseit.
©djweijer Hhtftermeffe in Bafel. durch Befchtufj

be3 ©rofjen 9iate§ oom 26. Februar b. $. wirb ber
Stegierung§rat be§ Kanton§ Bafet*Stabt ermächtigt, ben
Betrieb ber Schweizer SRuftermeffe in Bafel einer ju
grünbenben ©enoffenfdjaft ju übertragen unb fich an
biefer burch Sipport beö oorhanbenen $noentars>, beffen
SBert auf jirfa 800,000 $r. gefrfjätjt wirb, fowie buret)
Zeichnung oon Sltiteilfdjeinen bi§ zum betrag oott 200,000
fyranfett ju beteiligen, fofern bie übrigen ^ntereffenten
ein Kapital oon minbeftenâ 500,000 $r. übernehmen.
91(3 ©enoffenfcf)after bürfen nur Schweizer (@inje(per=
fönen, firmen, Berbänbe jc.) aufgenommen werben.

die ©enoffenfehaft hat in Bafel jährlich minbeftenâ
eine Schweiber SJtuftermeffe abzuhalten, zu ber nur @r=

jeugniffe fchweizerifrijer £>erfunft zugetaffen werben bürfen.
Slnfpruch auf $ulaffung unb befonbere Berücffichtigung
bei ber ^lahzuteilung l)a6eu in erfter Sinie bie ©enoffew
fch after.

der Siegierungêrat wirb ermächtigt, zur Jedling
allfälliger 93etrieb§befijite ber SJiuftermeffe bi§ jur £öf)e
beê oon ihm genehmigten 9Jleffe=Bubget3 Beiträge in
ba§ ftaatticfje Bubget einzuteilen. der Kanton Bafe(=

Stabt übernimmt alfo auch unter ber neuen 0rgani=
fation bie ^auptlaft be§ finanziellen iRififoê unb e§ ift
oerftänblich, ba£ ihm gemiffe Befugniffe, wie SBahl be§

tfßräfibenten ber ©enoffenfdjaft unb oon delegierten in
bie ©enoffenfchaftëorgane, ©enehmigung ber 3Baf)I be§

direltors, ©enehmigung ber Statuten unb Statuten*

änberungen, fowie wichtiger S3efcl)(üffe organifatorifcher
unb finanzieller Statur, ©enehmigung be§ Bubgeté, ber
3ahre§=9te(hnung unb be§ 3ahres>=Bericf)t§ eingeräumt
werben müffen.

die ©enoffenfehaft oerpflidjtet fich, unter ber oberften
Bauleitung ber fantonalen Behörben auf bem ihr oom
Kanton auf ©ruub eines BauredjtSoertrageS zur 9Ser=

fügung geftetlten Slreat beS alten babifchen Bahnhofs
ein ftänbigeS SReffegebäitbe zu errichten.

da§ erforberliche Baufapital hat bie ©enoffenfehaft
buret) SluSgabe eines DbligationenanleihenS zu befefjaffen,
ba§ burch ein ©runbpfanb auf bent SJleffegebäube ftcj)er=

Zuftetlen ift unb für beffen Kapital unb 3iufen ber
Kanton Bafel=Stabt bie ©arantie übernimmt. Um eine

Slmortifation ber Baufd)ulb zu ermöglichen, wirb ber

StegierungSrat ermächtigt, jährlich bi§ zum Betrag oon
200,000 $r. Obligationen zurüetzufaufen.

die $ntereffenten unb greunbe ber BaSler SJlufter*
nteffe werben nunmehr auf bem ßirfularwege zum Bei--

tritt zu ber neu zu grünbenben ©enoffenfdjaft ber
Schweizer SJtuftermeffe eingelaben. den ©enoffenfcl)aftern
fommt in erfter Sinie ein Slnfpruch auf Bahlung zur
SJhtftermeffe ju.

Oersd)iede*e).
f Schremetmciftet* Sllbert tpnntli^Dtagiiigcr in

3»rtch 4 ftarb am 6. Slpril im Sllter oon 41 fahren.

f iparfettier ©ebljart) dorn^SBeifj in 3"fl flarb
am 30. SJtärz nach langem Seiben im Sitter oott 48 fahren.

f Schrcincrmctfter Samuel derenöinger=9Jteier in
Süterfofen (Solothurn) ftarb nach furzer Kranfheit int
80. SebenSjat)re.

t Sdjloffernteiftcr ^rift ^odjftrafter^rei) in Slucn=

ftein (Slargatt) ftarb am 30. SJlärz nach furzer Kran!=
heit im Sllter oon 52 fahren.
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aer eidgenössischen Lauten.
(Vundesratsbeschluß vom 23. März 1920.)

Der Art. 1 der Verordnung vom 29. Dezember 1917
betreffend das Submissionswesen bei der Direktion der
eidgenössischen Bauten erhält folgende Fassung:

Art. 1. Bauarbeiten und Lieferungen zu den eidge-
nössischen Bauten werden in der Regel auf Grund einer
öffentlichen Ausschreibung vergeben. Von einer solchen
kann abgesehen werden:

u) wenn der Wert der betreffenden Arbeiten oder
Lieferungen auf nicht mehr als 15,000 Fr. ver-
anschlagt ist)

(d. bis unverändert);
>>) wenn es sich um Umbauten oder andere Arbeiten

handelt, die zum großen Teil im Taglohn ausge-
führt werden müssen und nur an Bewerber ver-
geben werden können, die am Ort der Bauaus-
führung ansässig sind)

i) wenn vorauszusehen ist, daß bei einer öffentlichen
Submission nur ein gemeinsames Angebot des be-

treffenden Berufsverbandes oder nur eine Reihe
gleichlautender Angebote eingereicht würden.

ìlttlâweîen.
Schweizer Mustermesse in Basel. Durch Beschluß

des Großen Rates vom 26. Februar d. I. wird der
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ermächtigt, den
Betrieb der Schweizer Mustermesse in Basel einer zu
gründenden Genossenschaft zu übertragen und sich an
dieser durch Apport des vorhandenen Inventars, dessen
Wert auf zirka 200,000 Fr. geschätzt wird, sowie durch
Zeichnung von Anteilscheinen bis zum Betrag von 200,000
Franken zu beteiligen, sofern die übrigen Interessenten
ein Kapital von mindestens 500,000 Fr. übernehmen.
Als Genossenschafter dürfen nur Schweizer (Einzelper-
sonen, Firmen, Verbände zc.) aufgenommen werden.

Die Genossenschaft hat in Basel jährlich mindestens
eine Schweizer Mustermesse abzuhalten, zu der nur Er-
zeugnisse schweizerischer Herkunft zugelassen werden dürfen.
Anspruch auf Zulassung und besondere Berücksichtigung
bei der Platzzuteilung haben in erster Linie die Genossen-
schafter.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, zur Deckung
abfälliger Betriebsdefizite der Mustermesse bis zur Höhe
des von ihm genehmigten Messe-Budgets Beiträge in
das staatliche Budget einzustellen. Der Kanton Basel-
Stadt übernimmt also auch unter der neuen Organi-
sation die Hauptlast des finanziellen Risikos und es ist

verständlich, daß ihm gewisse Befugnisse, wie Wahl des

Präsidenten der Genossenschaft und von Delegierten in
die Genossenschaftsorgane, Genehmigung der Wahl des

Direktors, Genehmigung der Statuten und Statuten-

änderungen, sowie wichtiger Beschlüsse organisatorischer
und finanzieller Natur, Genehmigung des Budgets, der
Jahres-Rechnung und des Jahres-Berichts eingeräumt
werden müssen.

Die Genossenschaft verpflichtet sich, unter der obersten
Bauleitung der kantonalen Behörden auf dem ihr vom
Kanton auf Grund eines Baurechtsvertrages zur Ver-
fügung gestellten Areal des alten badischen Bahnhofs
ein ständiges Messegebäude zu errichten.

Das erforderliche Baukapital hat die Genossenschaft
durch Ausgabe eines Obligationenanleihens zu beschaffen,
das durch ein Grundpfand auf dem Messegebäude sicher-

zustellen ist und für dessen Kapital und Zinsen der
Kanton Basel-Stadt die Garantie übernimmt. Um eine

Amortisation der Bauschuld zu ermöglichen, wird der

Regierungsrat ermächtigt, jährlich bis zum Betrag von
200,000 Fr. Obligationen zurückzukaufen.

Die Interessenten und Freunde der Basler Muster-
messe werden nunmehr auf dem Zirkularwege zum Bei-
tritt zu der neu zu gründenden Genossenschaft der
Schweizer Mustermesse eingeladen. Den Genossenschaftern
kommt in erster Linie ein Anspruch auf Zahlung zur
Mustermesse zu.

0en«ItOt»tt.
-j- Schreinermeister Albert Pantli-Matzinger in

Zürich 4 starb am 6. April im Alter von 41 Iahren.

î Parkettier Gebhard Dorn-Weiß in Zug starb

am 30. März nach langem Leiden im Alter von 48 Jahren.
-j- Schreinermetster Samuel Derendinger-Meier in

Lüterkofen (Solothurn) starb nach kurzer Krankheit im
80. Lebensjahre.

1- Schlossermeister Fritz Hochstraßer-Frey in Auen
stein (Aargau) starb am 30. März nach kurzer Krank-
heit im Alter von 52 Jahren.
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